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Termine für das Sommersemester 1981

Semesterbeginn
Vorlesungsbeginn:
für Studiengänge, die denen an

Fachhochschulen entsprechen
für Lehramtsstudiengänge,

integrierte Studiengänge
Vorlesungsende:
für Studiengänge, die denen an

Fachhochschulen entsprechen
für Lehramtsstudiengänge,

integrierte Studiengänge
Semesterschluß:

SS 1981 WS 1981/82
1.4.1981 1.10.1981

16.3.1981 5.10.9181

21.4.1981 19.10.1981

17.7.1981 19. 2.1982

17.7.1981 19. 2.1982
30.9.1981 31. 3.1982

Rückmeldungen für WS 1981/82 1.6.1981 - 26. 6.1981
Die Unterlagen sind rechtzeitig im Studentensekretariat (Warburger Straße 100,
B 0.312) bzw. in den Abteilungssekretariaten abzuholen.
Belegungsfrist für SS 1981 1.6.1981 - 26. 6.1981
Beurlaubungen sind während der jeweiligen Rückmeidefristen möglich, Exmatriku¬
lationen während des gesamten Semesters.
Neueinschreibungen für SS 1981 23.2.1981 - 20. 3.1981
(hochschulintern)
Einschreibungsfristen für Studienplatzbewerber im ZVS-Verfahren werden beson¬
ders festgesetzt.

Vorlesungsfreie Tage im Sommersemester 1981
Do 16.4.1981 Schluß der Vorlesungen vor Ostern

(nur für FH-Studiengänge)
Mi 22. 4. 1981 Wiederbeginn der Vorlesungen nach Ostern

(nur für FH-Studiengänge)
Fr 1.5.1981 Gesetzlicher Feiertag (Tag der Arbeit)
Do 28.5.1981 Gesetzlicher Feiertag (Christi Himmelfahrt)
Mi 17. 6.1981 Gesetzlicher Feiertag (Tag der Deutschen Einheit)
Do 18.6.1981 Gesetzlicher Feiertag (Fronleichnam)
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Rückmeldungen für das Wintersemester 1981/82

Studierende der Universität - Gesamthochschule - Paderborn müssen sich in den
festgesetzten Zeiten zurückmelden und sich die Belegung in ihrem Studienbuch
bestätigen lassen.
Die Rückmeldung gilt nur dann als vorgenommen, wenn alle Unterlagen (Rückmel-
debogen, Statistischer Erhebungsbogen, Bescheinigung eines bestehenden Kran¬
kenversicherungsverhältnisses und der Beleg über die vollzogene Einzahlung des
Sozialbeitrages und des AStA-Beitrages) im Studentensekretariat oder in den
Abteilungssekretariaten vorliegen.
Wenn die Rückmeldung nicht fristgerecht vorgenommen wird, erfolgt die Exmatriku¬
lation (Widerruf der Einschreibung, Streichung aus der Liste der Studenten). Ver¬
spätet eingehende Anträge auf Rückmeldung können nur innerhalb der Wider¬
spruchsfrist des Widerrufsbescheides berücksichtigt werden. Außerdem ist eine
Säumnisgebühr zu zahlen.
Nähere Einzelheiten sind den Aushängen an den Anschlagtafeln der Universität
- Gesamthochschule - Paderborn zu entnehmen.
Auszug aus der Einschreibungsordnung der Universität - Gesamthochschule -
Paderborn

§7
(4) Die Einschreibung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn

c) der Student sich nicht fristgerecht zurückgemeldet hat.

§ 11
Streichung aus der Liste der Studenten
(3) Ein Student wird von Amts wegen aus der Liste der Studenten gestrichen, wenn

a) die Einschreibung mit Bindungswirkung widerrufen ist.
(5) Mit der Streichung aus der Liste der Studenten erlischt die Zugehörigkeit zur

Hochschule.

WannSie als Student Ex¬
amenskandidat oder Hoch¬
schulabsolventFragenzur
Vorsorge,zur staatlichen
Sparförderungoder zum
ThemaBau-bzw.Prazls-
flnanzierunghaben, dann
kommenSiezur
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Krankenversicherungsverein a. G.
Lebensversicherungsverein a. G.

Bausparkasse AG

Hauptverwaltung:
Postfach460,Südallee15-19,5400Koblenz

Bezirksverwaltungen/Geschäftsstellen in allen größeren Städten des Bundesgebietes
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Auszug aus dem Hochschulgebührengesetz

§3
Verwaltungsgebühren

An Verwaltungsgebühren werden erhoben:

1. für die Ausfertigung einer Zweitschrift des Studienbuches 15 - DM,
2. für die Ausfertigung einer Zweitschrift des Studienausweises, des Gasthörer¬

scheins, eines Prüfungszeugnisses oder einer Urkunde über die Verleihung
eines akademischen Grades jeweils 5- DM,

3. für verspätet beantragte Einschreibung oder Rückmeldung, für verspätetes
Belegen sowie für verspätetes Gebührenzahlen jeweils 10 - DM.

§4
Entstehung der Gebühren

(1) Es entsteht

3. die Säumnisgebühr (§ 3 Nr. 3) mit dem Ablauf der Fristen und Zahlungs¬
termine.

Auszug aus der Beitragsordnung des Studentenwerkes Paderborn

§2

Der Beitrag gem. § 13 Abs. 4 StWG wird auf zehn Deutsche Mark je Student im
Semester festgesetzt und für allgemeine Zwecke des Studentenwerks erhoben.

Unser Buchangebot ist so vielseitig wie ihr Interesse
Belletristik/Sachbücher Bücher für Hobby und Reise
Kinder- und Jugendbücher Sport- und Elektronikbücher
Taschenbücher Das preiswerte Buch

Bei uns können Sie sich ungestört umsehen u. informieren !

City-BuchhandlungLinnemann w DANY
PARTNER KAUFHAUS
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Auszug aus der Beitragsordnung der Studentenschaft der Universität - Gesamt¬
hochschule - Paderborn

§3

(1) Der Beitrag gem. § 47 j HSchG wird auf 10 - DM (zehn Deutsche Mark) je Student
im Semester festgesetzt und für die Zwecke der Studentenschaft i. S. des § 47
b HSchG verwendet.

(2) Der Beitrag beträgt für beurlaubte Studenten die Hälfte des ordentlichen Beitra¬
ges.

Gemäß § 3 der Beitragsordnung des Studentenwerks bzw. § 4 der Beitragsordnung
der Studentenschaft wird der Beitrag jeweils fällig

a) mit der Einschreibung

b) mit der Rückmeldung oder mit der Beurlaubung

DDo
ihr Versorgungs-Programm

vonderDBV.

Ganz gleich, für welchen Berufsweg
Sie sich später entscheiden,Sie
brauchen während des Studiums
genauso wie danach eine leistungs¬
starke Krankenversorgung bei
geringem Eigenaufwand. Mit der
Allgemeinen Privaten Kranken¬
versicherung, unserer Tochtergesell¬
schaft als Partner, sind Sie schon als
Student Privatpatient mit allen Vor¬
teilen beim Arzt und im Kranken¬
haus. Nahtlos paßt sich unser
System zum sorglosen Gesund¬
werden Ihrem späteren Bedarf als
Berufstätiger an.

Vertrauen Sie uns Ihre finanzielle
Sicherheit an. Auch Berufsunfähig¬
keit, Unfall oder Haftpflicht sind dann
wenigstens keine Geldfrage mehr.
Informieren Sie sich über das neue
DBV-Versorgungs-Programm und
über das APK-System zum sorg¬
losen Gesundwerden.

DBV Deutsche Beamten-Versicherung
Unternehmen derDBV-PARTNER-Gruppe

4800 Bielefeld, Oberntorwall 16-18, Tel. 05 21 / 6 20 81/82

Unsere Mitarbeiter im Raum Paderborn:
Hans-Dieter Kassühlke, Rahmental 4, 4791 Borchen 5, Telefon: (05292) 491
Hartwig Pelz, Heiersmauer 23, 4790 Paderborn, Telefon: (05251) 23247
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Ihr sicherer Schritt
in die Zukunft

Fortschritt und Computer sind zwei nicht voneinander zu trennende
Begriffe. Immer neue Bereiche von Wirtschaft, Technik und Wissenschaft
werden durch die elektronische Datenverarbeitung beeinflußt. Der rasante
technologische Fortschritt und das sich weiter verbessernde Preis-Lei¬
stungs-Verhältniserschließen immer neue Anwenderkreise. Trotz der
beachtlichen bisherigen Wachstumsraten steht auf dem Markt der elektro¬
nischen Datenverarbeitung der große Boom erst noch bevor. Ganz gleich,
in welchem Sektor in der Computer-Industrie Sie arbeiten wollen, ob im
technischen Bereich mit seinen immer neuen Entwicklungen oder im
kaufmännischen Bereich, wo der Computer ein breites Anwendungsspek¬
trum findet - auf Sie wartet ein stets abwechslungsreicher Beruf mit
Zukunft.
Alle von Nixdorf durchgeführten Ausbildungsgänge richten sich jeweils
nach den behördlich genehmigten Berufsbildern.
Tun Sie den ersten wichtigen Schritt in Ihre berufliche Zukunft.

Sprechen Sie mit Nixdorf
Nixdorf Computer AG
Fürstenallee 7 ■ 4790 Paderborn • Tel. (0 52 51) 200-1

NIXDORF
COMPUTER
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